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ANTRAG Nr. 19/22 

nach § 17 GeschO 
 

Betr.: Änderung der Kirchenverfassung der Evangelischen L andeskirche in Württemberg, § 25  

Eingebracht in die Sitzung der 16. Landessynode am       

A. Beschluss vom       

  Verweisung an       
 
B. Beschluss vom       

  Annahme: 

  einstimmig  
  mit Mehrheit 

  bei       Jastimmen,       Neinstimmen,       Enthaltungen 

  Ablehnung 

C. Antrag zurückgezogen 
am       

 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Der Oberkirchenrat wird gebeten, einen neuen Absatz 2 des § 25 der Verfassung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg einzufügen:  
 
„(2) Beschlüsse der Landessynode werden zeitnah umgesetzt.“ 
 
 
Zudem soll der ursprüngliche Absatz 2 ersetzt werden in:  
 
„(3) Die Landesbischöfin/ der Landesbischof ist berechtigt, gegen ein von der Landessynode be-
schlossenes Gesetz, dessen Inhalt sie/ er nicht zuzustimmen vermag, Einspruch zu erheben. Sie/ er 
hat dies noch während der Tagung, in welcher der beanstandete Beschluss ergangen ist, der Lan-
dessynode unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. Verbleibt die Landessynode bei ihrem Be-
schluss und die Landesbischöfin/ der Landesbischof bei ihrem/ seinem Einspruch, so ist eine noch-
malige Behandlung und Abstimmung auf der nächsten Tagung der Landessynode erforderlich. In 
diesem Falle ist der Vollzug des beanstandeten Beschlusses bis zur erneuten Beschlussfassung 
aufgeschoben. Gegen einen erneuten, sachlich unveränderten Beschluss der Landessynode kann 
die Landesbischöfin/ der Landesbischof nicht abermals Einspruch erheben.“ 
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